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1. Einleitung 

Als multinationaler Konzern geht die LUCART Gruppe ihrer Tätigkeit in mehreren Ländern mit 
verschiedenen Rechtsordnungen nach und unterliegt demzufolge den italienischen Gesetzen sowie den 
Gesetzen der Länder, in denen der Konzern tätig ist, darunter auch Länder, die internationale 
Konventionen, nach denen die Bestechung von Amtsträgern und die Korruption unter Privatpersonen 
verboten ist, ratifiziert haben. 

In den letzten Jahren gewann die Korruptionsbekämpfung, auch angesichts der härteren Strafen für 
natürliche und juristische Personen (z.B. Geldbußen, Aberkennung von Rechten und Freiheitsstrafen) 
sowie der negativen Auswirkungen auf den guten Ruf immer mehr an Bedeutung.  

Um korrupte Praktiken zu unterbinden haben die Regierungen sowohl auf nationaler Ebene als auch 
durch internationale Abkommen einen entsprechenden rechtlichen Rahmen geschaffen. 

In diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat der LUCART SpA entschieden, die bereits nach 
Rechtsverordnung 231/01 im Organisations-, Management- und Kontrollmodell vorgesehenen 
Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption zu verschärfen. In diesem Sinne hat 
der Aufsichtsrat den vorliegenden und vom Vorstand genehmigten Antikorruptions-Leitfaden 
verabschiedet. Der Leitfaden gilt für alle vom Konzern kontrollierten Unternehmen und muss nach 
der Übersetzung in die Landessprache vom jeweiligen Aufsichtsrat übernommen werden. 

Darüber hinaus setzt das Unternehmen seinen Einfluss in dem unter den gegebenen Umständen 
angemessenen Umfang ein, um sicherzustellen, dass Unternehmen, an denen es eine nicht 
mehrheitliche Beteiligung hält, sowie relevante Geschäftspartner (z. B. Lieferanten, Auftragnehmer, 
Berater, Partner usw.) die in diesem Leitfaden enthaltenen Standards einhalten. 

 

2. Zweck 

In diesem Antikorruptions-Leitfaden werden die allgemeinen Grundsätze und Ziele des 
Managementsystems zur Korruptionsprävention der Unternehmen der LUCART Gruppe dargelegt, 
darunter auch das Verbot und die Vermeidung jeglichen korrupten Verhaltens.  

Um dieses Ziel zu erreichen, enthält der Leitfaden für alle Mitarbeiter und alle Personen, die im Namen 
oder im Auftrag der Unternehmen der LUCART Gruppe arbeiten (z. B. Berater, Lieferanten, 
Auftragnehmer und Partner), die zu befolgenden Grundsätze und Vorschriften, um die Einhaltung der 
Antikorruptionsgesetze sicherzustellen. 

Im Rahmen ihrer geschäftlichen und institutionellen Beziehungen ist die LUCART Gruppe bestrebt, 
alle Beteiligten über den Inhalt dieses Leitfadens zu informieren und zu sensibilisieren. 

Als weitere Bestätigung ihres Engagements gegen unrechtmäßiges Verhalten beabsichtigt die LUCART 
Gruppe, mit der Einführung dieses Leitfadens die bereits geltenden Regeln zur Verhinderung und 
Bekämpfung von Korruptionsfällen in einem organischen Rahmen zusammenzuführen, um auf diese 
Weise das Bewusstsein der Empfänger für die zu beachtenden Regeln und Verhaltensweisen zu stärken. 
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3. Antikorruptionsgesetze und korruptes Verhalten 

Alle Mitarbeiter müssen die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung (die 
„Antikorruptionsgesetze“) einhalten. 

Die Antikorruptionsgesetze umfassen u.a.: 

 Übereinkommen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung über die 
Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr (Paris, 
17. Dezember 1997); 

 Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, das von der UN-Generalversammlung 
am 31. Oktober 2003 mit der Resolution Nr. 58/4 angenommen wurde (sog. Merida-Konvention); 

 Gesetz Nr. 116 vom 3. August 2009 zur Ratifizierung und Umsetzung des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen Korruption, das von der UN-Generalversammlung am 31. Oktober 
2003 mit der Resolution Nr. 58/4 angenommen wurde; 

 Italienisches Strafgesetzbuch, insbesondere die Artikel 317 ff; 
 Italienisches Zivilgesetzbuch, insbesondere Artikel 2635 (Bestechung unter Privatpersonen) und 

Artikel 2635 bis (Anstiftung zur Bestechung unter Privatpersonen); 
 Gesetzesdekret Nr. 231 vom 8. Juni 2001 (über die verwaltungsrechtliche Haftung von 

Einrichtungen); 
 Der in den Vereinigten Staaten erlassene Foreign Corrupt Practices Act (FCPA); 
 Der im Vereinigten Königreich erlassene UK Bribery Act; 
 Französisches Gesetz "Sapin II" (LOI no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, 

à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique); 
 Spanisches Gesetz "Ley Organica n. 5, vom 22. Juni 2010". 

 

Grundsätzlich stufen die Antikorruptionsgesetze das Versprechen, das Angebot, die Zahlung oder die 
Annahme von Geld oder anderen Vorteilen, die direkt oder indirekt dem Erhalt oder der Beibehaltung 
von Geschäften oder der Erlangung eines unlauteren Vorteils dienen, als ungesetzlich ein und stellen 
sie folglich unter Strafe. 

Gemäß den Antikorruptionsgesetzen gelten insbesondere solche Verhaltensweisen als korrupt, die 
darin bestehen, Amtsträgern oder Privatpersonen direkt oder über einen Mittelsmann Geld oder 
andere Vorteile (z. B. Geschenke, Bewirtung) zukommen zu lassen (oder auch nur zu versprechen), mit 
dem Zweck: 

 eine Handlung oder Entscheidung zu beeinflussen, indem sie dazu veranlasst werden, etwas zu tun 
oder zu unterlassen, was gegen ihre gesetzlichen Pflichten verstößt, oder in jedem Fall, um sich 
einen unlauteren Vorteil zu verschaffen; 

 einen Amtsträger oder privaten Entscheidungsträger dazu zu veranlassen, ihren Einfluss auf die 
Einrichtung für den er arbeitet, auszuüben, um einen Rechtsakt zu verabschieden oder eine 
Entscheidung zu treffen (oder nicht). 

Die Antikorruptionsgesetze bestrafen neben der oben beschriebenen aktiven Korruption auch die 
passive Korruption, die dann vorliegt, wenn ein Mitglied eines Leitungsorgans (z.B. ein Direktor), eines 
Kontrollorgans (z.B. ein Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses), ein Manager oder ein 
Angestellter des Unternehmens Geld oder andere Vorteile (oder das bloße Versprechen, diese zu 
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erhalten) fordert oder annimmt, um unter Verstoß gegen seine Loyalitätspflicht gegenüber dem 
Unternehmen, dem er angehört, Amtshandlungen vorzunehmen oder zu unterlassen. 

Es ist außerdem zu beachten, dass korruptes Verhalten auch dann bestraft wird, wenn das Geld (oder 
andere Vorteile) Angehörigen oder Personen zugute kommt, die mit dem Amtsträger oder der 
Privatperson verbunden sind (z. B. ein Unternehmen, das sich im Besitz dieser Partei befindet oder an 
dem sie beteiligt ist), um deren Entscheidungen zu beeinflussen. 

 

4. Grundsatzerklärung 

Die LUCART Gruppe ist sich der negativen Auswirkungen korrupter Praktiken auf die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung bewusst und hat sich seit jeher dafür eingesetzt, im Rahmen ihrer Tätigkeit 
rechtswidrige Handlungen zu verhindern und ihnen entgegenzuwirken. 

Die Verhinderung korrupter Praktiken ist für die LUCART Gruppe nicht nur eine gesetzliche 
Verpflichtung, sondern auch einer der Grundsätze, die sämtlichen Handlungen des Unternehmens, 
auch unter Berücksichtigung der eigenen Grundwerte, zugrunde liegen. 

Im Einklang mit den nationalen und internationalen Vorschriften und in Anwendung der im 
Ethikkodex enthaltenen Bestimmungen duldet die LUCART Gruppe keine Form der Korruption und 
lässt in Anwendung des „Null-Toleranz-Prinzips“ keine Ausnahmen von den Geboten und Verboten 
zu, die in diesem Leitfaden sowie in anderen von dem Konzern zu diesem Thema herausgegebenen 
Dokumenten festgelegt sind. 

Alle Adressaten sind verpflichtet, diesen Leitfaden sowie die geltenden Antikorruptionsgesetze und die 
intern vereinbarten Regulierungsinstrumente, die Regeln und Kontrollen zur Korruptionsbekämpfung 
vorsehen, zu kennen und einzuhalten. 

Die LUCART Gruppe verweist in allen Verträgen, Abtretungen und Beauftragungen an externe 
Parteien auf die Einhaltung dieses Leitfadens. 

Verstöße gegen diesen Leitfaden werden daher gemäß dem vom Konzern verabschiedeten 
Disziplinarkodex geahndet. 

Alle Empfänger dieses Leitfadens dürfen nicht: 

- einem Dritten (sei es ein Beamter, ein Amtsträger oder eine Privatperson) direkt oder indirekt 
ungerechtfertigte Zuwendungen, wirtschaftliche Vorteile von beliebigem Wert oder sonstige 
Vorteile anbieten, versprechen, gewähren, auszahlen oder einen Dritten dazu ermächtigen, diese zu 
gewähren oder auszuzahlen - (aktive Korruption); 

- von einem Dritten (sei es ein Beamter, ein Amtsträger oder eine Privatperson) direkt oder indirekt 
ungerechtfertigte Zuwendungen, wirtschaftliche Vorteile von beliebigem Wert oder sonstige 
Vorteile verlangen oder annehmen oder einen Dritten dazu ermächtigen, diese zu verlangen oder 
anzunehmen - (passive Korruption); 

 

wenn dies in der Absicht geschieht: 
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- einen Beamten, einen Amtsträger oder eine Privatperson dazu zu verleiten, im Zusammenhang mit 
einem Geschäft eine öffentliche Funktion oder eine Tätigkeit missbräuchlich auszuüben, oder ihn 
dafür zu belohnen, dass er sie ausgeübt hat; 

- eine Amtshandlung (oder Unterlassung) durch einen Beamten oder einen Amtsträger oder eine 
beliebige, die Dienstpflicht verletzende Entscheidung, zu beeinflussen; 

- im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit einen unzulässigen Vorteil zu erlangen oder zu 
sichern; oder 

- in jedem Fall, wenn dies gegen geltendes Recht verstößt. 

Verbotene Formen der Korruption sind: 

- Geldbeträge (sogenannte Bestechungsgelder); 
- Geschenke; 
- Bewirtungskosten im Allgemeinen (Reisen, Mittagessen, Transport usw.); 
- Sachleistungen einschließlich Sponsorengelder; 
- Rabatte, Gutscheine oder persönliche Gutschriften; 
- Geschäfte, Arbeitsplätze oder Investitionsmöglichkeiten; 
- vertrauliche Informationen; 
- alle sonstigen Vorteile oder Leistungen, die wirtschaftlich bewertet werden können. 

Um Korruptionsfällen vorzubeugen, hat der Konzern ein Organisationsmodell, ein System zur 
Übertragung von Befugnissen und Vollmachten sowie interne Verfahren eingeführt, die sicherstellen, 
dass die folgenden allgemeinen Grundsätze eingehalten werden: 

- Trennung von Funktionen und Zuständigkeiten: Während der Entscheidungsfindung muss so 
weit wie möglich eine Trennung zwischen denjenigen gewährleistet sein, die ein Geschäft 
vorschlagen, genehmigen, kontrollieren, ausführen und abrechnen. 

- Eindeutige Festlegung der Organisations-, Zeichnungs- und Vertretungsbefugnisse: Die 
Anweisungs- und Zeichnungsbefugnisse müssen mit den zugewiesenen Organisations- und 
Verwaltungsaufgaben übereinstimmen und eindeutig festgelegt, übertragen und bekannt sein. 

- Unparteilichkeit und Nichtvorliegen von Interessenkonflikten: Alle Tätigkeiten und 
Entscheidungen müssen fachgerecht, transparent, unparteiisch und im Einklang mit den 
Antikorruptionsvorschriften durchgeführt werden. Jede Angelegenheit, selbst solche die einen 
potenziellen oder scheinbaren Interessenkonflikt zur Folge haben könnten, muss unverzüglich 
gemeldet werden. 

- Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Entscheidungsfindung: jede Tätigkeit und Überprüfung 
muss dokumentiert und später überprüfbar sein. Die ordnungsgemäße Speicherung relevanter 
Daten und Informationen muss gewährleistet sein. 

- Bewertung der Geschäftspartner: jede für ein bestimmtes Verfahren verantwortliche Person muss 
die Zuverlässigkeit, den Ruf und die Eignung der Geschäftspartner, mit denen der Konzern eine 
Geschäftsbeziehung einzugehen gedenkt, überprüfen sowie spezifische Vertragsklauseln vorsehen, 
die den Geschäftspartner zur Einhaltung der im Ethikkodex, in diesem Leitfaden und in den 
Verfahren und Protokollen zur Einhaltung der Antikorruptionsregeln enthaltenen Grundsätze 
verpflichten und die Effizienz der in Erfüllung der mit dem Konzern geschlossenen Verträge 
erbrachten Dienstleistungen überwachen. 
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5. Funktionen und Zuständigkeitsbereiche 

Die Aufsichtsräte der dem LUCART Konzern angehörenden Unternehmen sind verpflichtet diesen 
Leitfaden umzusetzen, zu verbreiten und zu überwachen, dass er angewendet wird, zu diesem Zweck 
nutzen sie die internen Kontrollstrukturen des Konzerns. 

6. Meldungen 

Die LUCART Gruppe ermutigt ihre Mitarbeiter darin, offensichtliche oder potenzielle Verstöße 
spontan zu melden, wobei dem Hinweisgeber der gesetzlich vorgesehene Schutz gewährt wird und die 
den Hinweisgeber (Whistleblower) betreffenden internen Leitlinien beachtet werden. 

Die Meldungen müssen über den IT-Kanal des Konzerns, der über die Website XXXXX zugänglich ist, 
sowie über alle weiteren von den jeweiligen Unternehmen bereitgestellten Kanäle erfolgen. 

7. Verbreitung, Kommunikation und Fortbildung 

Die LUCART Gruppe fördert die Kenntnisnahme dieses Leitfadens, des Ethikkodex und der 
Antikorruptionsvorschriften durch alle Mitarbeiter. 

Dieser Leitfaden muss über die internen (z.B. Intranet-Seite des Unternehmens) und externen 
(Website) Kommunikationskanäle der LUCART Gruppe allen Mitarbeitern, Interessengruppen und 
anderen Parteien, die mit dem Unternehmen Geschäftsbeziehungen unterhalten und die das 
Unternehmen einem als „nicht gering“ eingestuften Korruptionsrisiko aussetzen könnten, bekannt 
gemacht werden. 

Die LUCART Gruppe plant und koordiniert Fortbildungsmaßnahmen zu diesem Thema, um 
sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter unter Berücksichtigung ihrer Funktion die folgenden Punkte 
verstehen: 

• den Antikorruptions-Leitfaden; 
• die Korruptionsrisiken, denen sie und das Unternehmen möglicherweise ausgesetzt sind; 
• die Rolle innerhalb der LUCART Gruppe, die der Mitarbeiter bei der Korruptionsprävention 

spielt; 
• vorbeugende Maßnahmen und Meldungen, die das Risiko oder den Verdacht von 

Fehlverhalten betreffen. 
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